
 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Einstellverträge 

 

1. Die Miete stellt das Entgelt für die Unterbringung des Fahrzeuges dar. Bewachung und/ oder 

Verwahrung des Fahrzeuges ist nicht Gegenstand dieses Vertrages.  

 

2. Das Mietobjekt dient ausschließlich zur Unterstellung des angegebenen Fahrzeuges. Die 

Betretung des Stellplatzes erfolgt auf eigene Gefahr und ist 7 Tage – 24 Std. möglich. 

Außerhalb der ansässigen Öffnungszeiten ist das Tor sowohl beim Befahren/ Betreten des 

Grundstückes als auch beim Verlassen sofort zu schließen. 

 

3. Der Einsteller erhält einen Schlüssel zum Öffnen des Einfahrtstores. Von dem erhaltenen 

Schlüssel darf der Einsteller keine weiteren Schlüssel anfertigen lassen. Der Verlust des 

Schlüssels ist der Vermieterin unverzüglich zu melden. Kosten, die durch den Verlust 

entstehen, trägt der Einsteller. 

 

4. Die Einstellung des Fahrzeuges ist nur Fahrzeugen gestattet, die den gesetzlichen 

Vorschriften entsprechen und sich in einem verkehrs- und betriebssicheren Zustand befinden. 

Weiters muss das Fahrzeug nachweislich eine aufrechte Haftpflichtversicherung vorweisen. 

Die Einstellung des Fahrzeuges erfolgt auf eigene Gefahr. Die Vermieterin haftet 

insbesondere nicht für Brand, Entwendung oder Beschädigung des Fahrzeuges. Fahrzeuge 

mit einer Gaseinrichtung müssen eine gültige Gasüberprüfung vorweisen. 

 

5. Bei der Benutzung des Stellplatzes ist der Einsteller verpflichtet, die einschlägigen 

sicherheitsrelevanten Vorschriften über die Lagerung von brennbaren Gegenständen zu 

beachten und die allgemein übliche Sorgfaltspflicht zu beachten. Der Einsteller hat für die 

Reinigung und Sauberhaltung des Stellplatzes zu sorgen. Der Einsteller haftet für 

Verunreinigungen durch Öl oder Benzin sowie für alle Schäden, die bei der Benutzung des 

Stellplatzes oder infolge der Nichtbeachtung vertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften durch 

ihn/ sie selbst oder durch andere Personen, denen er die Benutzung seines Kraftfahrzeuges 

bzw. des Stellplatzes gestattet hat, schuldhaft verursacht hat. 

 

6. Der Einsteller verpflichtet sich die Miete wie in der Vereinbarung festgehalten pünktlich zu 

überweisen. Bei Nichteinzahlung auch nur einer Monatsmiete tritt nach Setzung einer 

Nachfrist von 14 Tagen der Terminverlust ein und der Vertrag gilt als sofort mit dem Eintritt 

des Zahlungsverzuges als aufgelöst. Der Einsteller verpflichtet sich die Einstellfläche sofort zu 

räumen, andernfalls, nachdem die Vermieterin den Einsteller unter Setzung einer 

angemessenen Nachfrist von 14 Tagen mittels eingeschriebenem Brief erfolglos aufgefordert 

hat, die Räumung durch die Vermieterin auf Kosten des Einstellers vorgenommen wird. 

Ebenso hat der Einsteller alle mit der vorzeitigen Auflösung des Vertrages verursachten 

Kosten der Vermieterin zu ersetzen. 



 
 

 

7. Sollte der Einsteller nach Vertragsauflösung und nach erfolgter zweimaliger Aufforderung die 

Zahlung/ Räumung des fälligen Benützungsentgelts mittels eingeschriebenem Briefes unter 

Setzung einer Frist gemäß Punkt 6 dieses Vertrages das Fahrzeug nicht abholen, ist der 

Vermieter ermächtigt, dieses zu verwerten und einen allfälligen Erlös mit der Vermieterin 

entstandenen Kosten bzw. rückständigen Mieten zu verrechnen und einzubehalten.  

 

8. Befristete Einstellverträge enden durch Zeitablauf, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

Unbefristete Einstellverträge können von beiden Seiten unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 

von 3 Monaten zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Das Recht zur 

vorzeitigen Auflösung von der Vermieterin bleibt unberührt.  

 

9. Nach Beendigung des Mietverhältnisses hat der Einsteller den Stellplatz vollständig geräumt, 

gereinigt und mit sämtlichen ihm überlassenen Schlüssel zurück zu geben.  

 

10. Der Einsteller erklärt den Vertrag samt Bedingungen genau gelesen und verstanden zu haben 

und erklärt sich durch seine Unterschrift einverstanden. 

 

 

 

 


